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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


7. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 2 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 48 werden die Wörter "installierten Leistung" durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

2. Der Artikel wird durch eine Nr. 124 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"124. "Unternehmen in Schwierigkeiten": ein Unternehmen, das die Bedingungen erfüllt, um als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommission 2014/C 249/01 vom 31. Juli 2014 - Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten eingestuft zu werden."




Art. 3 - Artikel 4bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Januar 2012, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen den Wörtern "einer Elektrizitätserzeugungsanlage" und den Wörtern "oder die endgültige oder vorübergehende strukturelle Verringerung" werden die Wörter "oder einer großen Energiespeicheranlage mit einer entwickelbaren Nettoleistung von 25 MW" eingefügt.

b) Die Wörter "5 MW" werden durch die Wörter "25 MW" ersetzt.

c) Die Wörter "31. Juli" werden durch die Wörter "15. Januar" ersetzt.

d) Die Wörter "installierten Leistung" werden jeweils durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

2. Paragraph 1 Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"Eine vorübergehende Abschaltung oder eine vorübergehende strukturelle Verringerung der entwickelbaren Nettoleistung der in Absatz 1 erwähnten Anlagen um 25 MW oder mehr kann erst nach dem 31. März des Jahres nach dem in Absatz 1 erwähnten äußersten Notifizierungsdatum vom 15. Januar stattfinden."

3. Paragraph 1 Absatz 3 wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "5 MW" werden durch die Wörter "25 MW" ersetzt.

b) Die Wörter "installierten Leistung" werden durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung der in Absatz 1 erwähnten Anlagen" ersetzt.

c) Die Wörter "31. Oktober des Jahres nach der in Absatz 1 erwähnten Notifizierung" werden durch die Wörter "31. März des Jahres nach dem in Absatz 1 erwähnten äußersten Notifizierungsdatum vom 15. Januar" ersetzt.

d) Das Wort "Elektrizitätserzeugungsanlage" wird durch das Wort "Anlage" ersetzt.

e) Die Wörter "Elektrizität zu erzeugen," werden durch die Wörter "Elektrizität in ein Netz wie in Artikel 2 Absatz 2 Nr. 12 des Europäischen Netzkodex RfG erwähnt einzuspeisen," ersetzt.

f) Die Wörter "unbeschadet der Bereitstellung der strategischen Reserve gemäß Kapitel 2bis und" werden aufgehoben.

4. In § 1 werden zwischen Absatz 3 und Absatz 4 zwei Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"In Abweichung von den Absätzen 1 bis 3 kann eine Anlage wie in Absatz 1 erwähnt, für die in Bezug auf diese Leistung gemäß Artikel 7undecies § 8 Absatz 2 eine Verpflichtung besteht, für eine Auktion ein Präqualifikationsdossier einzureichen, nur dann abgeschaltet werden beziehungsweise kann die entwickelbare Nettoleistung nur dann strukturell um 25 MW oder mehr verringert werden, wenn dies spätestens am 15. Januar zwei Jahre vor dem tatsächlichen Datum der Abschaltung oder der strukturellen Verringerung der entwickelbaren Nettoleistung dem Minister, der Generaldirektion Energie, der Kommission und dem Netzbetreiber notifiziert worden ist. Die Abschaltung oder die strukturelle Verringerung der entwickelbaren Nettoleistung kann erst nach dem 31. März zwei Jahre nach dem im ersten Satz erwähnten äußersten Notifizierungsdatum vom 15. Januar erfolgen.

In Abweichung von den Absätzen 1 bis 4 kann eine Anlage wie in den Absätzen 1 und 4 erwähnt nach Abgabe eines Gebots im Rahmen einer Auktion, die gemäß einer Anweisung wie in Artikel 7undecies § 6 erwähnt zwei Jahre oder ein Jahr vor einem Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert wird, nach dem 31. März des Jahres, in dem der Kapazitätsbereitstellungszeitraum beginnt, auf den sich die Auktion bezieht, bei der das Gebot nicht gewählt worden ist, abgeschaltet werden beziehungsweise kann die entwickelbare Nettoleistung strukturell um 25 MW oder mehr verringert werden, wenn dies spätestens am 15. Januar desselben Jahres dem Minister, der Generaldirektion Energie, der Kommission und dem Netzbetreiber notifiziert worden ist."

5. In § 1 früherer Absatz 4, der Absatz 6 wird, werden die Wörter "und 3" durch die Wörter "bis 5" ersetzt.

6. Paragraph 1 früherer Absatz 5, der Absatz 7 wird, wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "5 MW" werden jeweils durch die Wörter "25 MW" ersetzt.

b) Die Wörter "Verringerung der installierten Leistung" werden durch die Wörter "Verringerung der entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

c) Zwischen den Wörtern "für alle Elektrizitätserzeugungsanlagen" und den Wörtern "mit einer installierten Leistung" werden die Wörter "oder großen Energiespeicheranlagen" eingefügt.

d) Die Wörter "mit einer installierten Leistung" werden durch die Wörter "mit einer entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

7. Paragraph 1bis wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "5 MW" werden jeweils durch die Wörter "25 MW" ersetzt.

b) In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "Der Betreiber einer Erzeugungsanlage" und den Wörtern "kann nicht auf" die Wörter "oder einer großen Energiespeicheranlage" eingefügt.

c) In Absatz 1 werden die Wörter "installierten Leistung" durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

d) In Absatz 2 werden die Wörter "installierten Leistung" durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

e) In Absatz 2 werden die Wörter "der in Artikel 7septies erwähnten Funktionsregeln der strategischen Reserve" durch die Wörter "der in Artikel 7undecies erwähnten Funktionsregeln des Kapazitätsmechanismus" ersetzt.

f) In Absatz 3 werden die Wörter "dem 1. November und dem 1. Juli" durch die Wörter "dem 1. April und dem 31. August" ersetzt.

g) In Absatz 3 werden die Wörter ", es sei denn, die betreffende Erzeugungsanlage ist zum Zeitpunkt der Notifizierung Teil der strategischen Reserve; in diesem Fall wird die Notifizierung am 1. November nach der Winterzeit wirksam, für die die Beteiligung an der strategischen Reserve vertraglich vereinbart worden ist" aufgehoben.

h) In Absatz 4 werden die Wörter "dem 2. Juli und dem 31. Oktober" durch die Wörter "dem 1. September und dem 31. März" ersetzt.

i) In Absatz 4 werden die Wörter "wirksam, es sei denn, die betreffende Erzeugungsanlage ist in der folgenden Winterzeit Teil der strategischen Reserve; in diesem Fall wird die Notifizierung am 1. November nach der Winterzeit wirksam, für die die Beteiligung an der strategischen Reserve vertraglich vereinbart worden ist" durch die Wörter "oder am zehnten Werktag nach der Notifizierung wirksam, wenn dieses Datum später liegt, es sei denn, der Minister beschließt nach Stellungnahme der Generaldirektion Energie und des Netzbetreibers, dass die in Absatz 2 erwähnte Notifizierung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit an einem von ihm festgelegten Datum wirksam werden muss" ersetzt.

8. Paragraph 2 Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "installierten Leistung" werden durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.

b) In § 2 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "der Erzeugungsanlage" und dem Wort "festlegen" die Wörter "oder der großen Energiespeicheranlage" eingefügt.

9. Paragraph 3 wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "5 MW" werden durch die Wörter "25 MW" ersetzt.

b) Die Wörter "installierten Leistung" werden durch die Wörter "entwickelbaren Nettoleistung" ersetzt.


Art. 4 - Artikel 7bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. März 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

a) Die Paragraphen 1, 2 und 4 werden aufgehoben.

b) Paragraph 5 wird wie folgt ersetzt:

"§ 5 ­ Die in § 4bis erwähnte Analyse wird dem Minister, der Generaldirektion Energie und der Kommission vom Netzbetreiber übermittelt und auf den Websites des Netzbetreibers und der Generaldirektion Energie veröffentlicht."


Art. 5 - Artikel 7ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. März 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 7ter - § 1 - Die Generaldirektion Energie überwacht ständig den Zustand der Elektrizitätsversorgungssicherheit des Landes, insbesondere in Bezug auf die bevorstehende Winterzeit.

Ist die Generaldirektion Energie der Ansicht, dass es Bedenken hinsichtlich des Zustands der Elektrizitätsversorgungssicherheit des Landes gibt, übermittelt sie dem Minister eine Stellungnahme. Die Stellungnahme der Generaldirektion Energie wird unter Berücksichtigung eventueller vertraulicher Angaben auf der Website der Generaldirektion Energie veröffentlicht.

§ 2 ­ Das Maß an Versorgungssicherheit, das erreicht werden muss, entspricht dem gemäß Artikel 7undecies § 7 Absatz 2 festgelegten Zuverlässigkeitsstandard.

§ 3 ­ Die Generaldirektion Energie kann die repräsentativen Teilnehmer des Elektrizitätsmarktes zu Rate ziehen.

Die Generaldirektion Energie kann von den auf dem belgischen Markt tätigen Elektrizitätsunternehmen verlangen, dass sie ihr binnen dreißig Tagen ab ihrem Antrag alle Informationen erteilen, die sie benötigt und über die das betreffende Elektrizitätsunternehmen verfügt, sofern dies für die Ausführung der ihr aufgrund des vorliegenden Artikels zugewiesenen Aufträge erforderlich ist und unbeschadet der in Artikel 6 § 1 römisch VII des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen enthaltenen Zuständigkeitsverteilung.

Das betreffende Elektrizitätsunternehmen kann mit einer mit Gründen versehenen Erklärung bei der Generaldirektion Energie eine Verschiebung beantragen.

Die Generaldirektion Energie kann den Antrag des betreffenden Elektrizitätsunternehmens auf Verschiebung ablehnen, wenn nicht angemessen nachgewiesen wird, dass die Verschiebung angesichts der angeforderten Informationen notwendig ist; sie kann auch beschließen, die in Absatz 2 erwähnte Frist um dreißig Tage zu verlängern."


Art. 6 - Die Artikel 7quater bis 7novies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. März 2014, werden aufgehoben.


Art. 7 - In Artikel 7decies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, werden die Wörter "in Artikel 7bis §§ 1 und 4bis" durch die Wörter "in Artikel 7bis § 4bis" ersetzt.


Art. 8 - Artikel 7undecies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Mai 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "einschließlich ihrer Berechnungsmethoden," und dem Wort "fest" die Wörter "und die in § 4 erwähnten Modalitäten für die Zuteilung eines Teils der zu reservierenden Menge an Auktionen, die vier Jahre und/oder zwei Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert werden," eingefügt.

2. Paragraph 2 Absatz 3 wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "die Methode und die Bedingungen für die Gewährung einer individuellen Ausnahme von der Anwendung der mittlere(n) Preisobergrenze(n)" werden durch die Wörter "die Methode und die Bedingungen für die Gewährung individueller Ausnahmen von der/den mittlere(n) Preisobergrenze(n) und bei Gewährung die Modalitäten für die Kontrolle der Einhaltung der Bedingungen und die möglichen Folgen der Nichteinhaltung der Bedingungen für die Gewährung einer individuellen Ausnahme auf den Kapazitätsvertrag" ersetzt.

b) [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]

c) Der Satz "Eine individuelle Ausnahme wird von der Kommission gewährt." wird durch den Satz "Individuelle Ausnahmen werden von der Kommission gewährt." ersetzt.

3. Paragraph 3 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 2 werden zwischen den Wörtern "vier Jahre" und den Wörtern "und ein Jahr" die Wörter ", zwei Jahre" eingefügt.

b) In Absatz 3 werden die Wörter "15. November" durch die Wörter "1. Dezember" ersetzt.

c) In Absatz 4 werden die Wörter "1. Februar" durch die Wörter "21. Februar" ersetzt.

d) Absatz 4 wird durch die Wörter ", in der die in Artikel 4bis erwähnten Notifizierungen auch berücksichtigt werden" ergänzt.

4. Paragraph 4 wird wie folgt abgeändert:

a) Die Wörter "1. Februar" werden durch die Wörter "7. Februar" ersetzt.

b) Zwischen den Wörtern "vier Jahre" und den Wörtern "und ein Jahr" werden die Wörter ", zwei Jahre" eingefügt.

c) Das Wort "Mindestmenge" wird jeweils durch das Wort "Menge" ersetzt.

d) [Abänderung des niederländischen Textes]

e) [Abänderung des französischen Textes]

f) Zwischen den Wörtern "Berichts des Netzbetreibers" und den Wörtern ". Dieser Vorschlag enthält" werden die Wörter "und berücksichtigt auch die in Artikel 4bis erwähnten Notifizierungen" eingefügt.

g) Der einzige Absatz wird durch die Wörter ", unbeschadet der Zuteilung eines Teils dieser Menge an Auktionen, die vier Jahre und zwei Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum gemäß den in § 2 festgelegten Bedingungen stattfinden" ergänzt.

5. Paragraph 5 wird durch die Wörter ", in der die in Artikel 4bis erwähnten Notifizierungen ebenfalls berücksichtigt werden" ergänzt.

6. Paragraph 6 wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 1 wird durch die Wörter ", unbeschadet der Zuteilung eines Teils dieser Menge an Auktionen, die vier Jahre und zwei Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum gemäß den in § 2 festgelegten Bedingungen stattfinden" ergänzt.

b) In Absatz 1 wird das Wort "Mindestmenge" jeweils durch das Wort "Menge" ersetzt.

c) Paragraph 6 wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Wenn sich unter Berücksichtigung eines Berichts des Netzbetreibers oder der Stellungnahme der Generaldirektion Energie wie in Artikel 7ter § 1 Absatz 2 erwähnt herausstellt, dass ein neuer Sachverhalt den Zustand der Versorgungssicherheit der belgischen Regelzone für den betreffenden Versorgungszeitraum erheblich verändern kann, kann der Minister nach Beratung im Ministerrat durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, der spätestens am 20. September gefasst wird, auf Vorschlag der Kommission die zu kontrahierende Menge, die in der in Absatz 1 erwähnten Anweisung angegeben ist, gemäß den aufgrund von § 2 Absatz 1 festgelegten Parametern ändern.

Wenn sich vor der in Absatz 1 erwähnten Anweisung herausstellt, dass sowohl in der europäischen Abschätzung der Angemessenheit der Elektrizitätsversorgung wie in Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 2019/943 erwähnt als auch in der in Artikel 7bis § 4bis erwähnten Analyse für einen bestimmten Kapazitätsbereitstellungszeitraum keine Schwierigkeiten für die Elektrizitätsversorgungssicherheit festgestellt worden sind, kann der Minister für diesen Kapazitätsbereitstellungszeitraum keine Anweisung wie in Absatz 1 erwähnt erteilen."

7. In § 7 Absatz 2 wird der Satz "Die Bestimmungen von Artikel 7bis § 2 gelten als Zuverlässigkeitsstandard, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der König den Zuverlässigkeitsstandard aufgrund dieses Absatzes festgelegt hat." aufgehoben.

8. Paragraph 8 wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird durch die Wörter "Diese Mindestschwelle wird in Bezug auf die Verpflichtung zur Vorlage eines Präqualifikationsdossiers gemäß Absatz 2 je Kapazitätsinhaber und Technologie auf den Lieferpunkt angewandt," ergänzt.


b) Absatz 1 wird durch Nummern 4 und 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"4. die Anforderung, der zufolge der Kapazitätsinhaber am 15. Juni des Jahres, in dem die Auktion stattfindet, nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet wird,

5. die Anforderung, der zufolge der Kapazitätsinhaber am 15. Juni des Jahres, in dem die Auktion stattfindet, nicht Gegenstand eines Verfahrens nach europäischem oder nationalem Recht ist, bei dem die gewährte Beihilfe auf der Grundlage eines Rückforderungsbeschlusses wie erwähnt in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zurückgefordert wird und das infolge eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit der Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gegen den Empfänger anhängig ist."

c) Absatz 2 wird wie folgt abgeändert:

i) In Absatz 2 werden die Wörter "und 2" durch die Wörter ", 2, 4 und 5" ersetzt.

ii) Absatz 2 wird durch die Wörter ", mit Ausnahme von Notstromaggregaten, die im Inselbetrieb arbeiten können" ergänzt.

d) In Absatz 3 werden zwischen dem Wort "darf" und den Wörtern "ein Präqualifikationsdossier einreichen" die Wörter "individuell oder aggregiert" eingefügt.

e) In Absatz 7 wird der Satz "Der Netzbetreiber teilt den Kapazitätsinhabern, der Generaldirektion Energie und der Kommission das Ergebnis des Präqualifikationsverfahrens spätestens fünfzehn Tage vor dem äußersten Datum für die Abgabe der Gebote im Rahmen der in § 11 erwähnten Auktion mit." wie folgt ersetzt:

"Vorbehaltlich des in § 12 Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe c) erwähnten Präqualifikationskriteriums teilt der Netzbetreiber das Ergebnis des Präqualifikationsverfahrens spätestens am 15. September desselben Jahres an die Kapazitätsinhaber und fünf Werktage später an die Generaldirektion Energie und die Kommission mit."

9. Paragraph 9 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "Absatz 2" durch die Wörter "Absatz 3" ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Wörter "und das Einstufungsverfahren" durch die Wörter ", das Einstufungsverfahren und nach Einstufung die Modalitäten der Kontrolle der Beibehaltung der Kapazität in der Kapazitätskategorie, in die sie eingestuft worden ist, und die Folgen der Nichteinhaltung der Einstufungsbedingungen auf den Kapazitätsvertrag" ersetzt.



10. Paragraph 10 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 1 wird der Satz "Für jeden Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert der Netzbetreiber zwei Auktionen: eine erste Auktion vier Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum und eine zweite Auktion ein Jahr vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum." wie folgt ersetzt:

"Für jeden Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert der Netzbetreiber drei Auktionen: eine erste Auktion vier Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum, eine zweite Auktion zwei Jahre vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum und eine dritte Auktion ein Jahr vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum."

b) Absatz 2 wird wie folgt abgeändert:

i) Die Wörter "§ 12 Absatz 2" werden durch die Wörter "§ 12 Absatz 3" ersetzt.

ii) Die Wörter "und darf also nicht an einer Auktion teilnehmen, die ein Jahr vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum, auf den sich die Auktion bezieht, organisiert wird" werden durch die Wörter "und darf also nicht an einer anderen Auktion teilnehmen, die sich auf denselben Kapazitätsbereitstellungszeitraum bezieht" ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter "Ein präqualifizierter Kapazitätsinhaber kann beschließen," durch die Wörter "Mit Ausnahme von Inhabern indirekter ausländischer Kapazität, für die bei der Vorauktion mindestens ein Angebot ausgewählt worden ist, kann ein präqualifizierter Kapazitätsinhaber beschließen," ersetzt.

11. Paragraph 11 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen Absatz 5 und Absatz 6 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der König kann die Höchstanzahl Kapazitätsbereitstellungszeiträume, in denen der Anbieter eine Kapazitätsvergütung erhält, wie im Kapazitätsvertrag bestimmt, für indirekte ausländische Kapazität anpassen, wenn sich infolge eines vom Netzbetreiber erstellten Berichts und nach Stellungnahme der Kommission herausstellt, dass die Risiken im Zusammenhang mit Umfang und Verfügbarkeit der Verbindungsleitung und das Risiko eines gleichzeitigen Systemstresses in angemessener Weise vermindert werden, sodass die Vergabe von Kapazitätsverträgen von mehr als einem Kapazitätsbereitstellungszeitraum an die indirekte ausländische Kapazität keine unzumutbaren Risiken für die Versorgungssicherheit mit sich bringt. Dieser Bericht wird zum ersten Mal spätestens am 15. Januar 2027 und danach alle zwei Jahre erstellt."

b) Paragraph 11 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Unbeschadet der Verpflichtungen, die dem Kapazitätsanbieter aufgrund des Kapazitätsvertrags obliegen, setzt der Netzbetreiber die Zahlung der noch ausstehenden Kapazitätsvergütungen in Bezug auf den Kapazitätsanbieter aus, der Gegenstand eines Verfahrens nach europäischem oder nationalem Recht ist, bei dem die gewährte Beihilfe auf der Grundlage eines Rückforderungsbeschlusses wie erwähnt in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zurückgefordert wird und das infolge eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit der Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gegen den Empfänger anhängig ist, solange dieses Verfahren läuft. Der FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie setzt den Netzbetreiber in Kenntnis nach Erhalt eines Beschlusses wie erwähnt in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch den Belgischen Staat und bei Einleitung eines Verfahrens nach europäischem oder nationalem Recht, bei dem die gewährte Beihilfe zurückgefordert wird auf der Grundlage dieses Rückforderungsbeschlusses, der ein Unternehmen betrifft, mit dem ein Kapazitätsvertrag geschlossen worden ist. Ist ein Kapazitätsanbieter Gegenstand eines Verfahrens nach europäischem oder nationalem Recht, bei dem gewährte Beihilfen zurückgefordert werden auf der Grundlage eines Rückforderungsbeschlusses wie erwähnt in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf Beihilfen, die von einem anderen Mitgliedstaat gewährt worden sind, setzt er den Netzbetreiber und den FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie davon in Kenntnis."

12. Paragraph 12 wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 3 Nr. 1 wird durch die Wörter ", einschließlich der erforderlichen Unterlagen im Hinblick auf den Nachweis der Erfüllung der Zulässigkeitskriterien," ergänzt.

b) [Abänderung des französischen Textes]

c) Absatz 3 wird durch eine Nr. 11 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"11. die Modalitäten des Verfahrens zur Aussetzung der Zahlung einer Kapazitätsvergütung in Bezug auf den Kapazitätsanbieter, der Gegenstand eines Verfahrens nach europäischem oder nationalem Recht ist, bei dem die gewährte Beihilfe gemäß Absatz 11 zurückgefordert wird."

d) In Absatz 7 werden die Wörter "nach der ersten Auktion" durch die Wörter "nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten Auktion, die ein Jahr vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert worden ist," ersetzt.

13. Paragraph 13 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "bis 5" durch die Wörter "bis 6" ersetzt.

b) Paragraph 13 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Stellt die Kommission fest, dass eine Transaktion im Rahmen des Kapazitätsmechanismus, einschließlich einer Transaktion auf dem Sekundärmarkt, unrechtmäßig oder das Ergebnis von Marktmanipulation, wettbewerbswidrigem Verhalten oder unlauteren Geschäftspraktiken ist, kann die Kommission, sofern die betreffenden Personen angehört oder in Anwesenheit ihres Beistands ordnungsgemäß vorgeladen worden sind, diese Transaktion und den damit verbundenen Kapazitätsvertrag für nichtig erklären, sodass davon ausgegangen wird, dass die Transaktion nie erfolgt ist und alle sich daraus ergebenden Folgen für nichtig erklärt worden sind. Der Beschluss der Kommission zur Erklärung der Nichtigkeit der Transaktion wird dem Kapazitätsanbieter und dem Netzbetreiber notifiziert."

14. Paragraph 14 wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 1 wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"3. die Verpflichtung für den in § 11 Absatz 8 erwähnten Kapazitätsanbieter, gegen den ein Rückforderungsbeschluss wie erwähnt in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf Beihilfen, die von einem anderen Mitgliedstaat gewährt worden sind, gefasst worden ist, den Netzbetreiber und den FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie davon in Kenntnis zu setzen."

b) In Absatz 4 werden die Wörter "Absatz 1 Nr. 2" durch die Wörter "Absatz 1 Nr. 2 und 3" ersetzt.

c) In Absatz 9 werden die Wörter "binnen einer Frist von dreißig Tagen vorzubringen. Werden binnen dieser Frist keine Verteidigungsmittel vorgebracht, gilt der Verstoß als erwiesen." durch die Wörter "binnen einer Frist von sechzig Tagen vorzubringen. Werden binnen dieser Frist keine Verteidigungsmittel vorgebracht oder reichen die Verteidigungsmittel nicht aus, entscheidet die zuständige Verwaltung, dass der Verstoß erwiesen ist. Erwiesene Verstöße gegen § 8 Absatz 1 Nr. 1 führen zur Nichtigkeit des in § 11 erwähnten Kapazitätsvertrags. Ist ein Verstoß erwiesen, wird eine administrative Geldbuße auferlegt." ersetzt.

d) Absatz 10 wird wie folgt abgeändert:

i) Zwischen den Wörtern "Die natürliche oder juristische Person, der eine administrative Geldbuße auferlegt wird," und den Wörtern "kann eine Beschwerde gegen diesen Beschluss einreichen" werden die Wörter "muss die administrative Geldbuße binnen einer Frist von sechzig Tagen ab dem Datum der Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der administrativen Geldbuße zahlen oder" eingefügt.

ii) Die Wörter "Diese Beschwerde wird" werden durch die Wörter "Die Beschwerde gegen den Beschluss zur Feststellung des Verstoßes und die Beschwerde gegen den Beschluss zur Auferlegung der administrativen Geldbuße werden" ersetzt.

iii) Die Wörter "Absätzen 2 und 3" werden durch die Wörter "Absätzen 3 und 4" ersetzt.

iv) Die Wörter "Der Beschluss ist nach Ablauf einer Frist von sechzig Tagen ab dem Tag seiner Notifizierung vollstreckbar, außer wenn eine Beschwerde gegen ihn eingereicht wird. Erwiesene Verstöße gegen § 8 Absatz 1 Nr. 1 führen zur Nichtigkeit des in § 11 erwähnten Kapazitätsvertrags. Ein Verstoß ist erwiesen" werden durch die Wörter "Die administrative Geldbuße steht fest" ersetzt.

e) Paragraph 14 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Bei Nichtzahlung der administrativen Geldbuße und sofern die administrative Geldbuße feststeht, werden die geschuldeten Beträge von der mit der Einnahme und Beitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen beauftragten Verwaltung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen gemäß den Artikeln 3 und folgenden des Domanialgesetzes vom 22. Dezember 1949 beigetrieben."

15. Artikel 7undecies wird durch einen Paragraphen 19 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 19 ­ Wird während dreier aufeinanderfolgender Jahre infolge einer Auktion kein neuer Kapazitätsvertrag gemäß § 11 geschlossen, werden ab dem folgenden Jahr in Abweichung von § 6 keine Auktionen im Rahmen des Kapazitätsmechanismus organisiert.

Tritt die in Absatz 1 erwähnte Situation ein, teilt der Netzbetreiber dies unverzüglich dem Minister, der Generaldirektion Energie und der Kommission mit. Infolge dieser Mitteilung stellt der König diese Situation fest und kann Er vorliegenden Artikel ganz oder teilweise aufheben."


Art. 9 - Artikel 7duodecies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. Mai 2023, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "Auf der Grundlage jeglicher vom Netzbetreiber übermittelten Information beziehungsweise jeglichen vom Netzbetreiber übermittelten Berichts, aus der/dem hervorgeht," durch die Wörter "Auf der Grundlage sämtlicher vom Netzbetreiber übermittelten Informationen oder Berichte beziehungsweise auf der Grundlage der in Artikel 7ter erwähnten Stellungnahme der Generaldirektion Energie, aus denen/der hervorgeht," ersetzt.

b) In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "im Zeitraum vor dem ersten Kapazitätsbereitstellungszeitraum" durch die Wörter "während eines Kapazitätsbereitstellungszeitraums" ersetzt.

c) In § 1 Absatz 1 werden zwischen dem Wort "besteht," und den Wörtern "kann der König" die Wörter "dem im Rahmen des in Artikel 7undecies erwähnten Kapazitätsmechanismus nicht begegnet werden kann," eingefügt.


Art. 10 - In Artikel 21quinquies Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2021, werden die Wörter "Artikel 7octies" durch die Wörter "Artikel 7bis" ersetzt.


KAPITEL 3 - Schlussbestimmung


Art. 11 - Vorliegendes Gesetz tritt am 31. Mai 2024 in Kraft.

Für jede der Bestimmungen kann der König das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Brüssel, den 7. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

